
Zeitschrift: Arbido

Herausgeber: Verein Schweizerischer Archivarinnen und Archivare; Bibliothek
Information Schweiz

Band: - (2006)

Heft: 1: Memopolitik - vom Umgang mit dem Gedächtnis der Gesellschaften
= Mémopolitique - de l'usage de la mémoire des sociétés =
Memopolitica = dell'uso della memoria delle società

Artikel: Archive und Memopolitik : von der verführerischen Kraft des
Ungefähren

Autor: Kellerhals, Andreas

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-769611

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 26.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-769611
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Archive und Memopolitik
Von der verführerischen Kraft des Ungefähren

Andreas Kellerhals, Direktor Schweize-
risches Bundesarchiv, Bern'

Der Begriff Memopolitik taucht seit rund
fünf Jahren immer wieder in der politi-
sehen Diskussion auf, und er hatte letz-

ten Sommer anlässlich der ersten Zwi-
schenbilanz von Jean-Frédéric Jauslin,
dem neuen Direktor des Bundesamtes
für Kultur, erneut Konjunktur*.

Ich bin dem Begriff in der schweize-
rischen Politik 2001 zum ersten Mal
begegnet, als die damalige Bundes-
rätin Ruth Dreifuss der Kommission
der Schweizerischen Landesbibliothek
den Auftrag gab, Grundsätze für eine
schweizerische Memopolitik zu erar-
beiten. Erstes Ergebnis dieser Arbeit ist
für mich der Bericht von Peter Knoepfel
und Mirta Olgiati, «Politique de la mé-
moire nationale» von 2005, auf den ich
mich hier im Wesentlichen beziehe'.

Was ist aber überhaupt unter
Memopolitik zu verstehen? Welche Be-

deutung hat eine Memopolitik für die
Archive in der Schweiz? Auf die erste

Frage wird der facettenreiche Themen-

Schwerpunkt des ersten neuen arbido
als Ganzes eine Art Antwort geben. Ich
beschränke mich im Folgenden primär
auf einen Kommentar aus archivischer
Sicht und werde, nach einer definitori-
sehen Grundsatzüberlegung im Sinne
einer einleitenden Vorbemerkung (1)

drei Aspekte besonders herausgreifen:
das Modell des Prozesses der Gedächt-

nisproduktion (2), die Frage nach Ef-

fektivität und Effizienz im Gedächtnis-

management (3) und die Frage nach
der Systemsteuerung im Bereich der

Gedächtnisproduktion (4). In meinen
Schlussfolgerungen (5) werde ich dann
aus gleicher Perspektive Alternativen
skizzieren.

l Vorbemerkung
Der Begriff «mémoire nationale» hat
etwas Ambivalentes. Es ist nicht si-

cher, ob alle, die ihn brauchen, immer
das Gleiche damit meinen. Die Ambi-
valenz bzw. die Notwendigkeit einer
genau(er)en Begriffsbestimmung zeigt
sich bei den unterschiedlichen Mög-
lichkeiten, «mémoire» ins Deutsche

zu übertragen - von der Vieldeutigkeit
des Begriffs des Nationalen ganz zu
schweigen! Diese grundsätzliche Fra-

ge muss am Anfang geklärt werden,
damit in den folgenden Diskussionen
und Aushandlungen nicht unnötige
Missverständnisse aufkommen.

m Soll «Politique de la mémoire natio-
nale» Erinnerungspolitik
Zuerst also: Meint «mémoire» Erinne-

rung oder Gedächtnis? Was hat es mit
dieser Doppeldeutigkeit aufsich? Meist
ist in deutschen Texten von Gedächtnis-

politik die Rede, nur weder im Bericht
noch in anderen Äusserungen zum
Thema ist die Differenz zu einer Erin-
nerungspolitik wirklich klar genug. Die

Doppeldeutigkeit kann durchaus ihren
Reiz haben. Und doch: der französische

Begriff ergänzt um das Attribut natio-
nal - «mémoire nationale» - weckt so

viele Assoziationen, dass eine Klärung
wichtig ist, und zwar im Sinne einer
expliziten Absage an die Idee einer (na-

tional-) staatlichen Erinnerungspolitik.
Nationale Erinnerungspolitiken

sind real (wenn auch in sich oft wider-
sprüchlich) und präsentieren sich in
vielfältigen Formen wie, als eines der

jüngsten Beispiele, das französische
Gesetz «Loi portant reconnaissance de

la Nation et contribution nationale en
faveur des Français repatriés» zeigt,
welches im Februar 2005 verabschie-
det worden war. Dieses Gesetz schreibt
fest, dass Forschung und Schulunter-
rieht die Verdienste der französischen
Präsenz in Nordafrika (angemessen)
zu würdigen hätten! Eine solche in-
haltlich-wertende Bestimmung der

Erinnerung vorzunehmen, mag zwar
politischer Wille sein, sie ist aber weder

der Forschung noch der Schule ange-
messen. Es scheint bezeichnend, dass

eine solche Bestimmung in ein Gesetz

aufgenommen wurde, welches die An-
erkennung einer sozialen Gruppe - der

repatriierten Franzosen - regelt. Das

funktioniert nur, wenn der Blick auf de-

ren Geschichte mitgeregelt wird, wes-
halb, aus zwar nachvollziehbaren, aber

nicht zwingend zu teilenden Gründen,
deren persönliche Erinnerung zum
kollektiven Erinnern werden soll. Par-

tikuläres Erinnern zum kollektiven zu
machen, ist problematisch (und in den

1 Der Verfasser ist Präsident des VSA-AAS.

2 Vgl. die Medienberichterstattung zu diesem

Anlass, stellvertretend für viele andere z. B. der

Artikel: Wie viele Museen soll der Bund

verwalten? NZZ 29. Juni 2005.

3 Knoepfel, Peter, Olgiati, Mirta, Politique de la

mémoire nationale. Etude de base de

l'IDHEAP, Chavannes-Lausanne (Cahier de

l'IDHEAP n" 224), 2005, im Folgenden nur

noch kurz Bericht genannt. (Vgl. auch S. 15 in

dieser Ausgabe von orbido.)

4 In diesem Kontext interessant ist, wenn auch

etwas zufällig, der Hinweis auf die Schwierig-

keit, die der Europarat hat, diesen Begriff

genauer zu definieren und auch noch eine

konsensuelle Definition zu finden, s. den

Bericht des Committee on Legal Affairs and

Human Rights, The Concept of Nation,

13. Dezember 2005 (http://crssemb/y.coe./nf/

Moin.asp?//n/(=/Documents/WorkingDocs/

Doco5/EDOCi0762.btm, 14.2.2006) bzw. Die

Nation als Bindeglied in Europas Politik. Suche

des Europarates nach klaren Minderheiten-

Regeln, NZZ 13. Februar 2006, S. 2.

5 Article 4: «Les programmes scolaires

reconnaissent en particulier le rôle positif de la

présence française outre-mer, notamment en

Afrique du Nord, et accordent à l'histoire et

aux sacrifices des combattants de l'armée

française issus de ces territoires la place

éminente à laquelle ils ont droit.»
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Medien entsprechend kommentiert
und kritisiert worden). Dass die Ver-

gangenheit sich im persönlichen Er-

innern sowie in Geschichtsforschung
und Geschichtsschreibung unter-
schiedlich darstellt und auch verschie-
den bewertet wird, dass sie sich auch
innerhalb der Forschung und wissen-
schaftlichen Darstellung immer wieder
verändert, ist ein Phänomen, das wir
selber aus den jüngeren Diskussionen
in der Schweiz und über die schweizeri-
sehe Geschichte kennen, und in dieser

notwendigen Unterschiedlichkeit und
laufenden Veränderung begründet sich
auch die Brisanz einer Memopolitik als

nationaler Politik. Es sei zumindest da-

ran erinnert, dass zur Nation nach Er-

nest Renan gerade die «Fälschung der

eigenen Geschichte» gehöre®.

Partikuläres Erinnern zum kollektiven
zu machen, ist problematisch

Das Gedächtnis - als notwendige Vor-

aussetzung für Erinnerung - muss aus
archivischer Perspektive inhaltlich nut-
zungsneutral geformt werden, nicht
bezogen auf ein inhaltlich bestimmtes
Geschichtsbild. Zielsetzung der Archi-
vierung ist nicht die Geschichtsschrei-
bung. Archive überliefern Unterlagen,
welche der Forschung als Grundlagen
zur Geschichtsschreibung durch Aus-

wertung und Interpretation dienen -
nach traditioneller Terminologie über-
liefern sie Überreste, nicht Traditions-
quellen, auch wenn diese Trennung so

scharf nicht immer gemacht werden
kann. Archive müssen also - wie Biblio-
theken und Museen - darauf achten,
dass sie nicht Instrumentalisierungs-
versuchen (oder Manipulierungsversu-
chen) erliegen. Die Gefahr der Memo-
politile ist, zumindest theoretisch, dass

6 «L'oubli et je dirais même l'erreur historique,

sont un facteur essentiel de la formation d'une

nation [...]»: Renan, Ernest, Qu'est-ce que c'est

une nation? Paris 1882, zitiert nach Hobsbawn,

Eric, Nationen und Nationalismus. Mythos

und Realität seit 1780, München 1996, S. 24.

7 Knoepfel/Olgiati, wie Fussnote 3, S. i5Öf.

8 Startseite von ivu/iv./co.org (15. Februar 2005).

9 Fig. l in Knoepfel/Olgiati, wie Fussnote 3,

S. 2, hier s. S. 16.

eine Variante von George Orwells Mini-
wahr (Ministerium für Wahrheit) aus
dessen Dystopie 1984 entsteht, welches

entsprechend wechselnden politischen
Bedürfnissen die (historische) Wahr-
heit immer wieder neu bestimmt und
nicht nur die Geschichte umschreibt,
sondern auch die dazupassende Quel-
lenlage schafft.

Das Gedächtnis - als notwendige Vor-

aussetzung für Erinnerung - muss aus
archivischer Perspektive inhaltlich nut-
zungsneutral geformt werden, nicht be-

zogen auf ein inhaltlich bestimmtes
Geschichtsbild.

1.2 oder Gedächtnispolitik sein?

Wir beschränken uns hier darauf, un-
ter Memopolitik Gedächtnispolitik zu
verstehen. Das bedeutet, dass wir die-

sen neuen Politikbereich unter dem
Blickwinkel einer Infrastrukturpolitik
abhandeln.

Bleibt die Frage, was es bedeutet,
diese Betrachtungen aus archivischer
Perspektive anzustellen? Der Bericht
befasst sich ja hauptsächlich mit Archi-
ven und Bibliotheken, die beide trotz
unterschiedlicher Benennung gleiche
Funktionen ausüben können, wie z.B.
das Bundesarchiv und die Landesbi-
bliothek, die beide zur Gruppe der
funktionalen Archive gezählt werden?.
Und trotzdem: Selbst wenn Bibliothe-
ken wie die Landesbibliothek wie Ar-
chive erscheinen mögen, gibt es doch
fundamentale Unterschiede - in den

Aufgaben und Funktionen, in den zu
überliefernden Objekten und in deren
Herkunft etc. -, die man bei allen Ahn-
lichkeiten und Gemeinsamkeiten nicht
vergessen sollte. Eine präzise Analyse
als tragfähige Grundlage für eine (neue)
Politik muss sowohl das Gemeinsame
als auch das Unterschiedliche exakt er-
fassen, sonst entwickelt sie unpassen-
de Lösungen für als wichtig erkannte
Probleme, anstatt wirklich zukunfts-
weisende Anstösse zu geben.

Als Kerndefinition von Archiven
und Umschreiben ihrer Funktionen

mag die Definition des Internationa-
len Archivrates gelten: «Archives con-
stitute the memory of nations and of
societies, shape their identity, and are
a cornerstone of the information soci-

ety. By providing evidence of human
actions and transactions, archives sup-
port administration and underlie the
rights of individuals, organisations and
states. By guaranteeing citizens' rights
of access to official information and to
knowledge of their history, archives are
fundamental to democracy, accountabil-
ity and good governance.»®

Die Abgrenzung gelingt mit dieser
Definition nur teilweise trennscharf:
Bibliotheken und Museen werden
ebenfalls als Gedächtnisse der Nation
verstanden und bezeichnen sich teil-
weise auch selber so, sie tragen auch

zur Identitätsbildung bei, und auch sie

unterstützen Verwaltungen in deren
Arbeit. Die rechtsstaatliche Funktion
allerdings und der Demokratiebezug
machen einen wesentlichen Unter-
schied zwischen Archiven und anderen
Institutionen in - wenn die Termino-
logie schon sein muss - der Gedächt-
nisbranche aus, was Auswirkungen auf
die Funktionalität der zu überliefern-
den Unterlagen, deren Herkunft und
deren Zugänglichkeit hat.

2 Die Produktion des Gemeingutes Ge-
dächtnis
Dem Bericht liegt ein interessantes
Modell des Produktionsprozesses von
Gedächtnis zugrundeT Dieser Prozess
läuft selbständig in vier Schritten ab.

Zu jedem dieser vier Schritte gehört
eine bestimmte Leistungsfähigkeit,
und jeder Schritt zeichnet sich aus
durch eine besondere Form der (men-
genmässigen) Reduktion der Überlie-
ferung (Gedächtnisinhalte). Knapp zu-
sammengefasst präsentiert sich dieser
Produktionsprozess folgendermassen:
1. Schritt: Was ist überhaupt überlie-

ferbar?
Die Fähigkeit, genug Gedächtnisträ-

ger zu produzieren.
2. Schritt: Was ist überlieferungswür-

dig?
Die Fähigkeit und der Wille, über
die Überlieferungswürdigkeit zu
entscheiden.

3. Schritt: Was wird tatsächlich über-
liefert?
Die Fähigkeit, das Überlieferungs-
würdige auch zu bearbeiten, d.h.
sowohl zu erschliessen (katalogisie-
ren) als auch aufzubewahren.

4. Schritt: Was aus dieser Überliefe-

rung ist auch nutzbar?
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Die Fähigkeit, das real Überlieferte
auch ohne Risiko eines Verlustes
wieder benutzbar zu machen.

Nur ein (kleiner) Rest tatsächlich nutz-
barer Überlieferung ist dann der pro-
duzierte Gedächtnisinhalt.

Beschreibt dieses Modell die

Archivierung in angemessener Weise?

Fast - ich möchte hier allerdings exem-
plarisch drei Einwände formulieren.

2.1 Einwand i: Archivierung beginnt vor
der Produktion von Unterlagen
Im vorliegenden Modell gibt es zu den

vier Prozessschritten noch zusätzlich
zwei externe Elemente, die nicht Teil
des Produktionsprozesses des Gemein-

gutes Gedächtnis sind: Die (vorgela-

gerte) Datenproduktion (Produktion
des Rohstoffes für die Gedächtnis-

Produktion) und die (nachgelagerte)
Nachfrage nach Gedächtnisinhalten.
Aus klassischer Archivsicht - und das

gilt sowohl für öffentliche als auch für
private (Firmen-)Archive - ist diese vor-
gelagerte Produktion von Daten nicht
ausserhalb des Archivierungsprozes-
ses angesiedelt. Seit langem plädieren
Archivarinnen dafür, die Archivierung
als Teil eines in/ormation îi/ècycle ma-

nagements (ILM) zu verstehen, welcher

Entwicklung und Betrieb von Infor-
mationssystemen, Datenverarbeitung
einschliesslich der ursprünglichen
Ordnung von Unterlagen, Auswahl von
archivwürdigen Unterlagen und deren

spätere Archivierung in ganzheitli-
eher Sicht verbindet, koordiniert und
organisiert. Die rasanten technischen

Entwicklungen mit ihrer unkontrol-
lierbaren Vielfalt von (z. T. proprietä-
ren) Daten- und Dateiformaten hat
ganzheitliches Denken gefördert. Mit
solcher Vielfalt kann in ökonomisch
vertretbarem Rahmen keine zuverlässi-

ge Archivierung gewährleistet werden,
wenn die Archive erst im Zeitpunkt ei-

ner möglichen Übernahme von über-

lieferungswürdigen Unterlagen diese

Vielfalt bewältigen müssten. Wäre die

Trennung zwischen einem System der

Gedächtnisproduktion und einem vor-
gelagerten System wirklich wie im Mo-
dell vorgestellt, dann würde praktisch
bereits beim ersten Selektionsschritt
eine Totalreduktion erfolgen, weil die
Archivierbarkeit nur noch in höchst be-

schränkten! Ausmass gegeben wäre.

Das gleiche gilt für den dritten
Prozessschritt, die tatsächliche Über-

lieferung, die nicht nur die Aufbewah-

rung, sondern auch die Erschliessung
(Klassierung in der Terminologie des

Berichts) umfasst. Eine Erschliessung
von Unterlagen erst während der Ge-

dächtnisproduktion wäre nicht mehr
möglich bzw. würde einen ausseror-
dentlich hohen Aufwand bedeuten'". Es

ist also unabdingbar, dass nicht nur die
technische Archivierungsfähigkeit von
Anfang an mitgedacht und mitgeplant
wird, sondern auch die langfristige In-
telligibilität des späteren Archivgutes
muss schon bei der Entstehung von
Unterlagen sichergestellt werden. Das

archivische Modell der Gedächtnispro-
duktion geht deshalb von der Annahme
aus, dass das, was den Produzentinnen
von Unterlagen an Ordnung und Er-

Schliessung dienlich ist und auch bei
diesen schon über eine gewisse Zeit
und unabhängig von den ursprünglich
beteiligten Personen die laufende Wie-

derbenutzung ermöglicht und deren
Verständlichkeit determiniert, auch für
eine viel spätere Wiederbenutzung im
Archiv ausreichend sein wird.

Insofern das Gedächtnis des Staates
dessen Erfahrungsschatz umfasst,
müsste dieser seine Erfahrungen an

erster Stelle auch selber nutzen. Tat-

sächlich ist es heute aber so, dass die
direkte Nachfrage nach Archivgut haupt-
sächlich ausserhalb des Produktions-

systems generiert wird.

Archivierung ist also nicht gleich orga-
nisiert wie eine Gedächtnisproduktion
in Bibliotheken oder im Kulturbereich
im engeren Sinne. Sie ist primär eine

Dienstleistung für ein Verwaltungs-
system, sei es öffentlich oder privat,
das aus unterschiedlichen Gründen

langfristig auf bestimmte Unterlagen
zurückgreifen können muss, sei es,

um ihre Rechtsansprüche zu belegen,
ihre Handlungsweise im Rahmen der

Rechenschaftsablegung zu dokumen-
tieren und dies - im demokratischen
Rechtsstaat - auch gegenüber Bür-

gerinnen, dem Souverän. Archivie-

rung trägt also zum Funktionieren ei-

nes Systems bei, ist geradezu eine Vor-

aussetzung für ein funktionierendes

Verwaltungssystem und somit auch

prozessual und funktional nicht von
diesem zu trennen. Diese Einbindung
der Archivierung in einen Verwaltungs-
prozess eröffnet Chancen für effizien-
tes Informationsmanagement, welche
den Bibliotheken fehlen.

Insofern das Gedächtnis des Staa-

tes dessen Erfahrungsschatz umfasst,
müsste dieser seine Erfahrungen an
erster Stelle auch selber nutzen. Tat-

sächlich ist es heute aber so, dass die
direkte Nachfrage nach Archivgut
hauptsächlich ausserhalb des Produkti-
onssystems generiert wird. Damit lässt
der Staat - die Verwaltung - eine seiner
wertvollsten Ressourcen faktisch unge-
nutzt. Erst über den Umweg z.B. der
historischen Forschung zieht er - so er
dann will - auch einen Profit aus seinem
Archiv, einen Nutzen, der sowohl in in-
haltlichen als auch in prozeduralen Er-

fahrungen besteht". Dieser Tatbestand

io In der Regel gehen wir davon aus, dass von

einer Person an einem Arbeitstag rund

25 cm vollständig ungeordneter Unterlagen

erschlossen werden können. Jährlich

übernimmt das Bundesarchiv zur Zeit

durchschnittlich zwei Laufkilometer Akten.

Hochgerechnet würde das bedeuten, dass pro

Jahr 8000 Arbeitstage für deren Erschlies-

sung benötigt werden, d.h., rund 37 Personen

wären damit vollständig beschäftigt; das

entspricht mehr als 80% des heutigen

Personalbestandes. Ohne dieses Personal

würde einfach der berühmte Pendenzenberg

exponentiell zunehmen, welchen dann

künftige Archivarinnen-Generationen

abtragen dürften, wenn diese aufbewahrten

Unterlagen mehr als nur Altpapier sein sollen,

n Die herausragendsten Beispiele staatlich

geförderter Geschichtsforschung sind in den

letzten Jahren die Forschungen zum Thema

Schweiz - Zweiter Weltkrieg und Schweiz -
Südafrika. In Zusammenarbeit mit der Eidg.

Finanzkontrolle sind auch Teile des

Archivguts der Expooi/02 ausgewertet

worden, vgl. dazu z. B. Germann, Urs und

Moosmann, Reto, Und dann entglitt die

Kontrolle. Die Euro 2008 belastet die

öffentliche Hand finanziell viel stärker als

zunächst angenommen - Erinnerungen an

die Expo.02 werden wach, in: Der Bund,

19. Januar 2006. Ob mit Blick aufkommende

Grossanlässe die (vorgehensbezogenen)

Lehren aus dem letztgenannten Beispiel

gezogen werden, wird die Zukunft weisen.
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darf aber nicht dazu führen, dass die

Überlieferung auf eine systemexterne
Nachfrage ausgerichtet wird - das wäre
ein grundsätzliches Missverständnis
und würde wohl die Bereitschaft, Un-
terlagen so zu produzieren, dass sie ge-
gebenenfalls auch langfristig verständ-
lieh bleiben, schnell aushöhlen. In den

Begriffen des Bundesgesetzes über die

Archivierung - welches hier stellvertre-
tend für moderne Archivgesetzgebung
beigezogen wird - ist denn auch die

Zwecksetzung der Archivierung eine
doppelte, aber - hierarchisch - gestuf-
te: zuerst leistet die Archivierung «ei-

nen Beitrag zur Rechtssicherheit sowie

zur kontinuierlichen und rationellen
Verwaltungsführung», dann schafft
sie «insbesondere Voraussetzungen für
die historische und Sozialwissenschaft-
liehe Forschung»".

2.2 Einwand 2: Archivierung ist kein

linearer Prozess

Der Prozess der Gedächtnisproduk-
tion scheint verführerisch klar und Ii-
near zu verlaufen. Faktisch ist er keine
Einbahnstrasse, keine klare sequenti-
eile Folge von Prozessschritten - auch

wenn die Datenmenge von Anfang
an schrittweise laufend ausgedünnt
wird -, sondern die verschiedenen
Prozessschritte und die ihnen zuge-
wiesenen notwendigen (Leistungs-)
Fähigkeiten sind in komplexer Wei-
se miteinander verbunden. Die Fra-

gen der intellektuellen Ordnung als

Voraussetzung für die Benutzbarkeit
(Prozessschritt 3), der Bewertung (Pro-

12 Art. 2 Abs. 2 des Bundesgesetzes über die

Archivierung (BGA, SR 152.1) vom 26. Juni

1998.

13 Zur Unterscheidung von nominellen und

funktionalen Archiven und Bibliotheken vgl.

Knoepfel / Olgiati, wie Fussnote 3, S. 156 f.

Den zwei Funktionspolen Archiv resp.

Bibliothek lassen sich dann auch spezifische

Risiken zuordnen: funktionale Archive sind

dem Risiko der Überlieferungslücke

ausgesetzt, funktionale Bibliotheken dem

Risiko der Doppel- oder Mehrfachüberliefe-

rung.

14 Vgl. etwa die /n/oc/io.ch-lnitiative der

Schweizerischen Geschichtsforschenden

Gesellschaft und deren verschiedene

Vorgängerinitiativen (z. B. Swiss History

Portal).

zessschritt 2) und der trägermaterial-
abhängigen Archivierungsfähigkeit
(Prozessschritt 1) sind rückgekoppelt
mit der (im Modell als systemextern
angenommenen) Produktion von Un-
terlagen als dem Rohstoff für die Ge-

dächtnisproduktion.
- Die Ordnung von Unterlagen muss

den alltäglichen Bedürfnissen der
Verwaltung dienen. Das schliesst
ein, dass die Unterlagen in einem ar-

beitsteiligen Prozess auch personen-
unabhängig schnelle Orientierung
ermöglichen. Das ist die Basis für
die langfristige Verständlichkeit und
erspart zu einem späteren Zeitpunkt
erneuten Aufwand für Ordnung und
Erschliessung.

- Die Frage der Archivierungsfähig-
keit betrifft die Auswahl von Träger-
materialien und -formaten, seien
das säurefreie Papiere und bestän-

dige Schreibstoffe oder normierte
Dateiformate und Datenträger. Dies
kann durchaus zu Mehrkosten in der

Verwaltungsarbeit führen, doch die-

se Kosten erweisen sich sehr oft als

vermeintliche Mehrkosten, denn in
einer ILM-Vollkostenrechnung wür-
den diesen später unumgängliche
Konservierungs- oder Unterhaltskos-
ten gegenüberstehen.

- Die Bewertung kann auf der Basis von
Ordnungssystemen schon vor der ei-

gentlichen Produktion von Unterlagen
vorgenommen werden - wenigstens
in vielen Fällen. Damit kann auch
im Voraus geklärt werden, welche
Materialkosten wirklich notwendig
werden, damit archivierungswürdi-
ges Material auch in archivierungs-
fähiger Form entsteht.

Insgesamt ist also der Prozess der

Gedächtnisproduktion als Teil eines
ILM vielfältig rückgekoppelt und muss
sehr flexibel organisiert werden kön-

nen, denn für die verschiedenen Teil-

problème ergeben sich unterschiedli-
che Möglichkeiten für Partnerschaften
bei der Problemlösungssuche und nur
so ist verantwortungsvolles Nachden-
ken über den Einsatz der zur Verfügung
stehenden Mittel wirklich möglich.

2.3 Einwand 3: unangemessene System-
definition
Aus den bisherigen Ausführungen
ergibt sich, dass für eine kostenbe-
wusste Organisation der Archivierung

viele Kooperationsmöglichkeiten und
auch - im Rahmen eines effektiv um-
gesetzten ILM - Optimierungsmög-
lichkeiten beim Einsatz der (immer
knappen) Ressourcen bestehen. Diese

Möglichkeiten lassen sich nur dann
wahrnehmen, wenn nicht zusätzliche
Mittelverknappungen bei einzelnen
Institutionen zu kaum zu verkraften-
den Ressourcenlücken führen, sondern
wenn das offenbar anstehende Problem
in seinem Gesamtzusammenhang an-

gegangen wird.
Die empirische Datenbasis des

Berichts lässt vermuten, dass die Sys-

temgrenzen bei den Bundesinstitutio-
nen hegen und zwar bei Bibliotheken
und Archiven, seien es die nominellen
oder funktionalen Archive und Biblio-
theken'L Eine nationale Memopolitik
wird damit zu einer Bundes-Archiv-
und Bibliothelcspolitik. Eine solche

Systemgrenze wäre zu eng und wenig
überzeugend. Der erste Einwand hat
das mit Bezug auf die «vorgelagerten
Datenproduzenten» bereits klar ge-
macht. Auch auf der Nutzungsseite
präsentiert sich das Bild ähnlich, wenn
man an die verschiedenen gegenwär-
tig laufenden Initiativen zur Verbesse-

rung der Zugänglichkeit zu Archiv- und
Bibliotheksgut denkt, wie sie aus der

Nutzer-Community heraus wiederholt

- und auch noch parallel - gestartet
werden^.

Selbst wenn man den Blick auf
die Bundesinstitutionen beschränkt,
fehlen für eine wirkliche Memopolitik
doch erstaunlicherweise z.B. die Muse-

en. Zur Museumspolitik ist - unabhän-

gig von der Memopolitik? - auch ein
umfassender Bericht des Bundesamts
für Kultur zuhanden des Parlaments
in Aussicht gestellt, mit welchem eine

ganzheitliche Gestaltung der Museums-
landschaft angestrebt wird. Bewegen
wir uns auf der Abstraktionsebene des

Berichts, dann hätten aber die Museen
von Anfang an mit einbezogen werden
müssen, denn deren Aufträge sind den-

jenigen von Bibliotheken und Archiven
doch in vielem verwandt: Es geht auch
hier neben den Ausstellungstätigkei-
ten um Sammlungstätigkeiten'L Die
Museen bezeichnen sich heute ja auch

gerne als so genannte Sachgutarchive.
Was immer für eine Absicht hinter
diesem Newspeak stecken mag, die

Umbenennung verstehe ich klar als
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Ausdruck eines Willens, sich vermehrt
mit dem Sammlungsauftrag auseinan-
der zu setzen. Eine klare Einordnung
der Museen in die Memopolitik ist also

m. E. unverzichtbar, sonst kann man
den Anspruch, Memopolitik sei eine

ganzheitliche Politik, nicht aufrechter-
halten.

Eine klare Einordnung der Museen in die

Memopolitik ist m. E. unverzichtbar,
sonst kann man den Anspruch, Memo-

politik sei eine ganzheitliche Politik,
nicht aufrechterhalten.

Natürlich hat der Bund kaum rechtli-
che Kompetenzen, um eine mögliche
Memopolitik auf allen Stufen des föde-

ralen Systems einzuführen und durch-
zusetzen. Diese rechtlichen Vorausset-

zungen zu schaffen, würde einiges an
Zeit beanspruchen und der Ausgang ei-

nes solchen Unterfangens ist unsicher.
Und trotzdem: materiell macht eine

Memopolitik nur Sinn, wenn sie sich an
sachlichen Systemgrenzen orientiert,
was möglich ist, ohne das bestehende
föderalistische System in Frage zu steh

len. Manchmal muss man einen Stand-

punkt ausserhalb des Systems wählen,

um dieses als Ganzes und in seinen

Abhängigkeiten von anderen Systemen
besser erkennen zu können.

3 Effektives und effizientes Gedächtnis-

management
Was sind die Ziele der skizzierten
Memopolitik? Eine ganzheitlich ge-
dachte Memopolitik erfülle sieben Zie-

le, heisst es im Bericht"''. Diese Ziele
sind in erster Linie Managementziele:
Vermeidung von Doppelüberlieferun-
gen resp. Überlieferungslücken, eine
bessere Koordination der Aktivitäten,
ein effizienterer Einsatz der Finanzmit-
tel und eine Förderung des Nachden-
kens über die zukünftigen Datenträger
(das eArchiv). Ausserdem gibt es noch

Inventarisierungsziele: die Kenntnisse
über das, was produziert, konserviert
und benutzt wird, sowie über die in
diesem Bereich tätigen Akteure verbes-

sern. Das ist wohl eine Voraussetzung
dafür, dass die Managementziele über-

haupt erreicht werden können.
Es wird wohl niemand einen Ein-

wand haben gegen ein effektives und

effizientes Management bei der öffent-
liehen Verwaltung. Warum sollte man
Ressourcen verschleudern? Solches

Handeln ist erst eine verantwortungs-
volle Wahrnehmung einer Aufgabe

- und dies nicht nur bei der Gedächt-

nisproduktion.
Die Fragen stellen sich auf einer

anderen Ebene, wenn man konkreter
zu fassen versucht, was es im Archiv-
bereich genau bedeuten würde, z.B.

Doppelüberlieferungen und Überliefe-

rungslücken zu vermeiden. Muss zur
Vermeidung von Überlieferungslü-
cken alles Verwaltungshandeln - voll-

ständig - dokumentiert werden, aber

nur einmal, damit es nicht zu Doppel-
Überlieferungen kommt (was in sich
schon widersprüchlich ist, weil in je-
der Verwaltung Doppelüberlieferun-
gen vorkommen)? Hätte das nicht zur
Folge, dass viel mehr archiviert werden

müsste, als heute real archiviert wird?
Wenn zwei Verwaltungsstellen an ei-

nem Geschäft beteiligt sind, ist dann
die Überlieferung der Akten beider

Verwaltungsstellen eine Doppelüber-
lieferung oder (nur) eine vollständige
Überlieferung - ein Muss also oder ein
Darf-Nicht?

3.1 Redundanzkosten

Archivgut besteht im Wesentlichen aus
Unikaten. Das Bundesarchiv archiviert
die Unterlagen des Bundes, Kantonsar-
chive Unterlagen der Kantone - diese

Unterlagen sind sachlich aufeinander

bezogen und bilden über Institutionen-

grenzen hinaus ein vielfältiges referen-
tielies System. Als Unikate dokumen-
tieren diese Unterlagen das Handeln
öffentlicher Verwaltungen aus unter-
schiedlichen, aber immer «beschränk-

ten» Perspektiven. Das ist Redundanz
und hat seinen Preis. Das darf man
sich nicht ohne gute Gründe leisten,

nur weil man sich nicht von gewissen
Unterlagen trennen kann, nichts oder

möglichst wenig dem Vergessen an-
heimfallen lassen will.

Archivieren heisst immer Lücken schaf-

fen, Lücken wagen - aber nicht zufällige,
sondern bewusst gewählte.

Archivieren heisst immer Lücken

schaffen, Lücken wagen - aber nicht

zufällige, sondern bewusst gewählte.
Das ist die Funktion jeder archivischen

Bewertung. Die Bewertungskriterien
müssen transparent gemacht und auch

einer öffentlichen Diskussion ausge-
setzt werden. Bewertungskriterien
können und sollen auch zwischen den
verschiedenen Archiven abgestimmt
werden. Aber erst wenn man die Be-

wertungskriterien kennt, wird auch
die tatsächlich vorhandene Überliefe-

rung verständlich. Eine vollständige,
lückenlose Überlieferung stellte nicht
etwa einen paradiesischen Zustand dar,

sie würde vielmehr einer faktischen
Zugangsverweigerung durch Über-
fluss entsprechen. Die Kosten würden
also nicht nur bei der Aufbewahrung,
der Ordnung und Erschliessung, son-
dern auch bei der Benutzung - hier
allerdings auf Kosten der Externen

- exponentiell anwachsen. Die Über-

lieferungskonzentration auf die Unter-
lagen der so genannt federführenden
Stellen soll hier eine optimale Lösung
gewährleisten: In den Unterlagen der
federführenden Stelle muss alles Wich-

tige dokumentiert sein, sodass Aktivi-
täten verständlich und nachvollziehbar
bleiben, ohne dass eine (unbezahlbare)
Totalüberlieferung angestrebt werden

muss.

Eine vollständige, lückenlose Überliefe-

rung stellte nicht etwa einen paradiesi-
sehen Zustand dar, sie würde vielmehr
einer faktischen Zugangsverweigerung
durch Überfluss entsprechen.

Die Problematik, die Überlieferung
von Dubletten zu vermeiden - eine
der expliziten Zielsetzungen von Me-

mopolitik -, ist etwas ganz anderes.

Das Ziel der Vermeidung von Düblet-

15 Definition gemäss dem International Council

of Museums (ICOM): «Ein Museum ist eine

gemeinnützige, ständige, der Öffentlichkeit

zugängliche Einrichtung im Dienste der

Gesellschaft und ihrer Entwicklung, die zu

Studien-, Bildungs- und Unterhaltungszwe-

cken materielle Zeugnisse von Menschen

und ihrer Umwelt beschafft, bewahrt,

erforscht, bekannt macht und ausstellt.»

16 Vgl. Knoepfel/Olgiati, wie Fussnote 3, S. i.
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ten verweist unübersehbar auf die Ver-

ankerung des Memopolitikdenkens im
Bibliotheksbereich, wohl auch im Mu-
seumsbereich - bei Unikaten kann es

grundsätzlich keine Dubletten geben.
Die hier angestrebte einfache, aber voll-
ständige Überlieferung ist deshalb im
Archivbereich systemfremd.

3.2 Redundanzdividende
Selbst wenn Überlieferung aktiv und
unter Schaffung von Lücken gebildet
wird, bedeutet das keineswegs einen
Verzicht auf Redundanz. Redundanz
kann auch sinnvoll sein. Lassen wir ein-
mal die notwendige Überlieferung von
Rechtstiteln beiseite, die für alle und
immer notwendig ist. Beschränken wir
unsere Überlegungen nur auf die Fra-

ge der Rechenschaftsablegung und die

Nutzung von Archivgut durch Dritte:
Die Verantwortlichkeit von öffentli-
chen Verwaltungen ist immer bezogen
auf einen bestimmten Souverän, auf
präzise zu bezeichnende vorgesetzte
Stellen in der Regierung oder eines Par-

laments. Die Rechenschaftsablegung
kann in der Schweiz im föderalen Rah-

men nicht zusammengefasst werden,
sondern muss für den Bund, für die
Kantone und auch für die Gemeinden

separat erfolgen. Wie die langfristig ge-
währleistete Überlieferung von Rechts-
titeln kann auch hier nicht nach dem
Schema Lücken versus Dubletten über
Überlieferung oder Nicht-Überliefe-

rung entschieden werden.
Der Föderalismus und die von

ihm geschaffene Notwendigkeit von
Parallelüberlieferungen ist aber nicht
einfach ein Kostentreiber. Alle Akteu-
re, die an einer bestimmten Aktivität
beteiligt sind, haben immer auch ihre
eigene Sicht über deren Ablauf, und sie
haben auch ihre eigenen Motive. Diese
bei gewichtigen Geschäften parallel zu
überliefern und somit auch die Voraus-

setzung zu schaffen, bestimmte Aktivi-
täten in umfassender Form analysieren
zu können, ermöglicht erst eine kriti-
sehe Betrachtung. Die Überlieferung
der Meinungsvielfalt einer vergange-
nen Gegenwart ermöglicht Meinungs-
Vielfalt in der zukünftigen Gegenwart.

17 «[...] remarquer que les questions centrales

sont les mêmes pour toutes les institutions.»

(Knoepfel/Olgiati, wie Fussnote 3, S. 156).

Archivierung ist also nicht nur Voraus-

setzung für den Rückgriff auf Quellen
und eine sorgfältig kritische Aufarbei-

tung der Geschichte, sie ist mit ihrer
Redundanz auch Voraussetzung für
künftigen Pluralismus. Archive geben
nicht nur «Siegern» eine Stimme, son-
dern potenziell allen - und mit Blick
aufdas Nationale: Archive müssen sich
bewusst sein, dass sie auch Gedächtnis
bilden für diejenigen, die nicht einer
Nation zugehören, die aber trotz al-

lern von bestimmten nationalstaatli-
chen Aktivitäten betroffen sind. Dieser
Funktion von Archiven und dieser Ver-

antwortung muss man sich vor allem
bei der Bewertung bewusst sein.

Die Überlieferung der Meinungsvielfalt
einer vergangenen Gegenwart ermög-
licht Meinungsvielfalt in der zukünfti-

gen Gegenwart.

4 Die Steuerungsunfähigkeit des heuti-

gen Systems: Regulator oder Selbstregu-
lierung?
Der Bericht hebt hervor, dass im heu-

tigen Gedächtnisproduktionsprozess
Rollenvermischungen vorkämen. Die
beteiligten Institutionen - Archive und
Bibliotheken - seien sowohl Operato-
ren als auch Regulatoren. Der Regulator
sollte gemäss Theorie aber ausserhalb
stehen, politische Vorgaben machen
und die Koordination der Aufgaben-
Wahrnehmung gewährleisten. Denn
praktisch alle Institutionen in dieser
Gedächtnisbranche hätten die gleichen
zentralen Probleme zu lösen.'7 Diesem
Befund - alle involvierten Institutio-
nen sehen sich heute mit den gleichen
oder doch vergleichbaren Problemen
konfrontiert - soll nicht widersprochen
werden. Die Frage ist nur: Ist der Lö-

sungsvorschlag richtig?
Positiv ist zu vermerken, dass in

der Bundesverwaltung bereits seit län-

gerer Zeit aktiv kooperiert wird. In den

1990er Jahren haben das Bundesarchiv
und die Landesbibliothek zusammen
Massnahmen zur Erhaltung des säure-

haltigen Papiers realisiert - mit Erfolg,
wie der seit mehr als fünfJahren laufen-
de Betrieb der Entsäuerungsanlage bei
der NitroChemie AG in Wimmis zeigt.
Praktisch parallel zum Memopolitilc-
auftrag an die Kommission der Schwei-

zerischen Landesbibliothek sind das

Bundesarchiv und die Landesbibliothek
beauftragt worden, zu prüfen, wie weit
eine Zusammenarbeit zwischen einem
digitalen Archiv und einer digitalen Bi-
bliothek gehen könnte. Über alle me-
thodischen Differenzen hinweg haben
diese beiden Institutionen ein Konzept
erarbeitet, welches zeigt, wie ein digi-
tales Magazin gemeinsam konzipiert,
eingerichtet und betrieben werden
könnte. Heute ist dieses gemeinsame
digitale Magazin Wirklichkeit und wird
von beiden Institutionen genutzt.

Es bestehen aber über die im Be-

rieht implizit definierten Systemgren-
zen hinweg verschiedenste weitere
Kooperationsmöglichkeiten, denn die
Suche nach tragfähigen und zuverlässi-

gen Lösungen für digitale Archivierung
beschäftigt neben den Bundes- bzw.

gesamtschweizerisch tätigen Institutio-
nen auch die Kantone, die Gemein-
den und viele Private. Und gerade im
Archivbereich ist auf traditionellem
Weg mittels einer Verwaltungsverein-
barung zwischen achtzehn Kantonen,
dem Fürstentum Liechtenstein und der
Schweizerischen Eidgenossenschaft
eine Koordinationsstehe/wr die dauerha/
te Archivierung elektronischer Unterlagen
geschaffen worden, welche nicht nur
als Informationsaustauschstelle dient,
sondern konkrete Projekte begleitet
und damit zu einer pragmatischen,
aber koordinierten Problemlösung
beiträgt sowie bestehendes Wissen
für viele nutzbar macht. Es wäre auch
denkbar, in diesem technologischen
Kontext noch weitere Partnerschaften

einzugehen.
Im schweizerisch-föderalen Kon-

text brauchen solche Ansätze Zeit, aber
einmal gefunden, sind sie doch sehr

tragfähig und zukunftsweisend. Und
wie die Beispiele zeigen, sind wir auch
einen Schritt über das Stadium hinaus,
in dem das Nachdenken über die zu-
künftigen Trägermedien noch angeregt
werden müsste. Ziel könnte es allen-
falls sein, das permanente Weiterden-
ken in Gang zu halten. Den Institutio-
nen des Bundes kommt hier sicher eine

wichtige Antreiberfunktion und Dreh-
Scheibenfunktion zu, namentlich wenn
es darum geht, auch die internationalen
Entwicklungen und Erfahrungen auf
«nationalem» Niveau zu nutzen resp.
schweizerische Erfahrungen in die
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internationale Diskussion einzubrin-

gen.
Auch beim zweiten Prozessschritt,

der Kapazität, über die Überlieferungs-
Würdigkeit zu entscheiden, lohnt sich
ein Blick über den Rand der Bundesin-
stitutionen hinaus. Man sieht schnell,
dass noch weitere Kooperationsmög-
lichkeiten wahrgenommen werden.
Der Berufsverband der Archivarin-
nen, VSA, hat schon seit vielen Jah-

ren eine so genannte Koordinations-
kommission. Diese analysiert v.a. die

Überlieferungssituation bei föderal

zersplitterten, mehrstufigen Verwal-

tungsaufgaben und definiert - bis jetzt
als Empfehlungen - die notwendige
Mindestüberlieferung. Es ist schon

lange klar, dass nicht alles in den rund
2800 Gemeinden, 26 Kantonen und
dann noch beim Bund aufbewahrt
werden muss. Je grösser der finanzielle
Druck wird, desto sorgfältiger werden
diese Empfehlungen auch umgesetzt
werden. Das ist ein langsamer Prozess,

in dem zuerst die notwendige Überzeu-

gung geschaffen werden muss, damit
ein tragfähiges und verbindliches neu-
es Muster der Aufgabenwahrnehmung
entstehen kann. Damit wird auch der
zweite Prozessschritt des Produktions-
modells unterstützt und die Kapazität
über die Überlieferungswürdigkeit zu
entscheiden, gestärkt.

Es ist schon lange klar, dass nicht alles
in den rund 2800 Gemeinden, 26 Kan-

tonen und dann noch beim Bund aufbe-

wahrt werden muss.

In die gleiche Richtung zielen die stra-

tegischen Bemühungen innerhalb des

VSA, die Idee eines Archiv Schweiz, ei-

ner zusammenhängend funktionieren-
den, aber arbeitsteilig organisierten Ar-
chivlandschaft Schweiz mit einer Reihe

von Kompetenzzentren, aufzubauen.

Als Vorbild dienen hier, zumindest in
ihrer positiven Ausprägung, die Bestre-

bungen für eine Universität Schweiz.

In diese Archivlandschaft könnten sehr
wohl auch die vielen Privaten einge-
bunden werden, welche sich aus unter-
schiedlichen Gründen mit Problemen
der digitalen Archivierung konfrontiert
sehen.

5 Schlussfolgerungen
Die heute vorliegende Skizze einer
Memopolitik ist noch sehr vage. Dazu
eine klare Haltung zu entwickeln, fällt
nicht immer leicht. Der Bund hat sich
in seiner Vergangenheit schon wieder-
holt in Protomemopolitiken versucht:
Die Gründung des Landesmuseums
als Massnahme gegen den Ausver-
kauf der vaterländischen Kultur'®, die

Gründung der Landesbibliothek, weil
es «an einer allgemeinen Sammelstel-
le für Helvetica» fehlte'®, können dazu

gezählt werden. Und auch bei der geis-

tigen Landesverteidigung ging es um
eine Bündelung der Kräfte, weil «die

bisherigen Massnahmen des Staates

[...], weil unsystematisch und zufällig,
[für] völlig unzureichend» gehalten
wurden*".

Die heute vorliegende Skizze einer Me-

mopolitik ist noch sehr vage. Dazu eine
klare Haltung zu entwickeln, fällt nicht
immer leicht.

HHHBHBHHIHHIHBHIIiHIHHHHHflHHHHi

Das Bundesarchiv wurde von diesen

Kulturerhaltungs- und den späteren
Kulturförderungsmassnahmen kaum
je direkt berührt. Als Institution der
Helvetischen Republik, die National-
archiv und Gesetzgebungsbibliothek
zusammen gründete, ist es seit 1848

eine Organisationseinheit des Eidge-
nössischen Departements des Innern.
Weniger dieser organisatorische Zu-

sammenhang als die in den letzten
Jahrzehnten deutliche Öffnung gegen-
über einem verwaltungsexternen Pu-

blikum sowie intensivierte Aktivitäten
im Bereich einer aktiven Vermittlung
legen es nahe, das Bundesarchiv mit in
Überlegungen einzubeziehen, wie die
staatlich finanzierte Gedächtnisleis-

tung effektiver und effizienter organi-
siert werden könnte.

Aus dieser Feststellung darf aber

nicht geschlossen werden, es brauche
heute eine umfassende gemeinsame
Bundes-Gedächtnispolitik - und einen

neuen übergeordneten Regulator für
deren Durchsetzung. Dagegen gibt es

zwei Einwände.
1. Das Konzept einer «politique de la

mémoire nationale» wirkt heute
etwas überholt und weckt Erinne-

rungen an Gesamtplanungen und

Gesamtkonzeptionen der 1970er
Jahre - Gesamtverteidigung, Ge-

Samtenergiekonzeption, Gesamt-

Verkehrskonzeption etc. -, deren

politische Bilanz in der Schweiz zu-

18 Vgl. Botschaft des Bundesrates an die

Bundesversammlung über die Frage

betreffend Gründung eines schweizerischen

Nationalmuseums, 31.5.1889, BBl 1889/III,

S. 209-231: «Was vor Allem aus Noth thue,

das seien Maßregeln des Bundes, um der

Verschleuderung und dem Verkaufe unserer

einheimischen Altertümer und Kunstwerke

ins Ausland zu steuern» (S. 210).

19 Vgl. Botschaft des Bundesrates an die

Bundesversammlung, betreffend die

Gründung einer schweizerischen National-

bibliothek, 8. März 1893, BBl 1893/1, S.1000-
1018: «Die schweizerische Wissenschaft hat

direkt das Recht, eine vollständige Samm-

lung der Helvetica zu verlangen. Heute

kommt es zuweilen vor, dass schweizerische

Gelehrte und Amtsstellen genötigt sind,

nachdem sie in den Bibliotheken des eigenen

Landes vergeblich nach einer Publikation

gesucht haben, sich an das British Museum

in London, die Bibliothèque nationale in

Paris, das Smithsonian Institution in

Washington oder an andere Bibliotheken des

Auslandes zu wenden, um jene unser Land

betreffende Drucksache einzusehen.»

(S. 1002).

20 Vgl. Botschaft des Bundesrates an die

Bundesversammlung über die Organisation

und die Aufgaben der schweizerischen

Kulturwahrung und Kulturwerbung,

9. Dezember 1938, BBl 1938/II, S. 985-1035,

Zitat S. 986. «Von allen Seiten erhob sich

immer dringender der Ruf, auch die geistigen

Kräfte des Landes zu mobilisieren und für die

geistige und politische Selbstbehauptung

unseres Staates einzusetzen» (S. 985) und

«Das Wesentliche unserer Abwehr gegen

unschweizerisches Gedankengut erblicken

wir vielmehr in der positiven Besinnung auf

die geistigen Grundlagen unserer schweize-

rischen Eigenart [...]. In der Wahrung

schweizerischer Kulturwerte und in der

Werbung für diese Werte im In- und Ausland

liegt unseres Erachtens der eigentliche Sinn

wirklicher geistiger Landesverteidigung»

(S. 996).

43 arbido 1 2006



mindest umstritten ist*'. Anstelle von
grossen Konzeptionen mit detaillier-
tem Politikprogramm und zentraler
Steuerung braucht es vielmehr eine
Stärkung der bestehenden Instituti-
onen, eine Förderung ihrer vielsei-
tigen, sich gegenseitig stärkenden,
aber je Branche nicht deckungsglei-
chen Vernetzungen, eine Impulsvor-
gäbe zur Selbstregulation, d.h. auch

21 Nach dem Erdölschock der 1970er Jahre wurde

die Auslandsabhängigkeit der schweizerischen

Energieversorgung offensichtlich, was den

Wunsch nach einer Cesamtpolitik weckte. Die

während rund vier Jahren erarbeitete

Gesamtenergiekonzeption führte zum

Vorschlag eines neuen Verfassungsartikels,

welcher dann in der Volksabstimmung am

fehlenden Ständemehr scheiterte. Vgl. dazu

etwa Linder, Wolf, Politische Entscheidung und

Gesetzesvollzug in der Schweiz, Bern 1987. Im

Zusammenhang mit dem Atomenergiepro-

gramm hätte man auch an die Archivierung,

die langfristige Verfügbarkeit zuverlässiger

Informationen, denken müssen, ohne die z. B.

die sichere Lagerung von Atomabfällen

erschwert ist, vgl. dazu Flüeler, Thomas,

Decision Making for Complex Socio-Technical

Systems. Robustness from Lessons Learned in

Long-Term Radioactive Wast Governance,

Dordrecht 2006, ders. Long-Term Knowledge

Generation and Transfer in Radioactive Waste

Governance. A Framework in Response to the

«Future as an Enlarged Tragedy of the

Commons» und McCarthy, Gavan J., Upshall,

Ian, Using Contextual Information Frameworks

to Maintain Knowledge of Radioactive Waste,

beide in Proceedings PISTA 2005, S. 20-25
und 31-36.

22 Willke, Helmut, Die Steuerungsfunktion des

Staates aus systemtheoretischer Sicht. Schritte

zur Legitimierung einer wissensbasierten

Infrastruktur, in: Grimm, Dieter (Hg),

Staatsaufgaben, Frankfurt/M 1996, S. 685-711.

23 Declaration of Principles. Building the

Information Society: a global challenge in the

new Millennium, 12. Dezember 2003 (http://
www.i'tu./nt/dms_puf)//tu-s/md/o3/ws/s/doc/

So3-WS/S-DOC-ooo4.'.'PDF-E.pd/; 16. Februar

2006). Hier könnten auch die, aus heutiger

Sicht sektoriell inzwischen etwas zu

spezifischen, Überlegungen der Eidgenössi-

sehen Kommission für wissenschaftliche

Information, Versorgung der Schweiz mit

wissenschaftlicher Information in Gegenwart

und Zukunft, Zürich 1988, wieder aufgenom-

men werden.

ein kontinuierliches politisches Inte-
resse und eine kohärente politische
Steuerung durch die schon heute
verantwortlichen Stellen (Regulato-
ren). Damit ist auch die notwendige
handlungsleitende Langzeitperspelc-
tive gegeben.

2. Die bestehende Gedächtnisinfra-
struktur mit Archiven, Bibliotheken,
Museenundanderen Institutionenist
aus guten Gründen aus Institutionen
mit unterschiedlichen Funktionen
und Aufgaben zusammengesetzt.
Sie schafft auch die Wissensinfra-
struktur - und damit kommen noch
andere wichtige Institutionen ins
Blickfeld -, welche es braucht und
welche der Staat zur Verfügung stel-
len muss, um die gesellschaftsbe-
drohenden Folgen technologischen
Fortschritts zu mildern, allen Inter-
essierten überhaupt die Möglichkeit
zu geben, Wissen und Gegenwissen
zu erwerben, kritisch zu betrachten
und, auf der Basis von zuverlässigen
und vertrauenswürdig überlieferten
Quellen zu eigenen Schlussfolge-

rungen zu gelangen, sich eine eigene
Meinung zu bilden".

Es wäre sinnvoller, von diesem nostal-

gischen Begriff der Memopolitik weg-
zukommen und im Sinne der Informati-
ons- und Netzwerkgesellschaft eine

zukunftstauglichere Orientierung zu
wählen.

Es wäre, abschliessend zusammen-
gefasst, sinnvoller, von diesem nos-
talgischen Begriff der Memopolitik
wegzukommen und im Sinne der In-
formations- und Netzwerkgesellschaft
eine zukunftstauglichere Orientierung
zu wählen. Immerhin hat der Welt-

gipfel zur Informationsgesellschaft in
seiner Schlusserklärung die grundle-
gende Bedeutung von Archiven und
Bibliotheken für die faire und sozial

gerechte Gestaltung der Informations-
gesellschaft ausdrücklich anerkannt.
Archive und Bibliotheken wie auch

Museen, Sammlungen und Dokumen-
tationsstellen gewährleisten den freien
Zugang zu Infrastrukturen und v.a.

auch freien und unentgeltlichen Zu-

gang zu den Informationsbeständen
des öffentlichen Sektors (public sector

information) als einer Grundversor-
gungsleistung*'.

Auf diesem Weg zu einer ganzheit-
liehen Infrastrukturpolitik zur Infor-
mationsversorgung bleibt viel zu tun,
und es sind auch viele Widerstände zu
überwinden. Dazu sind - bei kontinu-
ierlicher und kohärenter politischer
Unterstützung - die bereits beste-
henden Institutionen in ihrer Vielfalt
durchaus fähig, denn diese Vielfalt ist
gerade ein Vorteil und stärkt dank ih-
rer Flexibilität bei der Suche nach Lö-

sungen für anstehende Probleme die

Zukunftstauglichkeit des Systems. Es

lassen sich angesichts der aktuellen He-

rausforderungen so schneller und irr-
tumstoleranter Fortschritte erzielen, als

mit einem systematischen und zentral
geleiteten, deshalb auch schwerfälligen
und starren Vorgehen, dessen Aufbau
allein schon viel Energie und Zeit ver-
brauchen würde. Wenn wir zuwarten
mit der aktiven Suche nach Lösungen,
mit einer zielstrebigen Entwicklung
einer i-gesellschaftsgerechten Infra-
struktur, dann werden viele Probleme
unlösbar geworden sein.

Wir haben in der Schweiz mit sol-
chen Soft-Organisationen in verschie-
denen Zusammenhängen bereits beste

Erfahrungen gemacht, so etwa im Be-

reich der Erhaltung des audiovisuellen
Erbes der Schweiz mit Memoriav, im
Bereich des E-Government und der E-

Administration mit eCH. Solches Vor-

gehen ermöglicht auch ein einfaches
Überschreiten rechtlich fixierter, aber
sachlich überholter Systemgrenzen.
Zusammenarbeitsprojekte ergeben
sich dann dort, wo sie aktuell Sinn ma-
chen und das bezüglich aller Phasen
des Gedächtnisprodulctionsprozesses.
Aufbauend auf guten Erfahrungen
kann man immer neue Zusammenar-
beitsprojekte starten oder auch engere
Zusammenarbeitsformen entwickeln.

Es ist allerdings an der Politik, hier
die entsprechenden klaren Vorgaben
zu machen und ihre regulative Verant-

wortung wahrzunehmen. Ich bin über-

zeugt, dass es dann an den verschie-
denen Institutionen nicht scheitern
wird, diese Vorgaben ebenso verant-
wortungsvoll umzusetzen. So wird die
Diversität als Stärke wirken.

contact:

andreas.kellerhals@bar.admin.ch
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